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Elten – „Luftkurort“ oder „Erholungsort“?

Vor fast genau 45 Jahren nahmen der ehemalige Bürgermeister Franz Wolters und der ehema-
lige Stadtdirektor Heinz-Adolf Ebben im Kurhotel in Elten eine Urkunde entgegen. Diese verlieh 
dem Stadtteil Elten das Prädikat „Erholungsort“ und machte ihn somit zum ersten staatlich an-
erkannten Erholungsort im Regierungsbezirk Düsseldorf.1 Laut dem Verzeichnis der Staatlichen 
Anerkennungen von Kurorten, Erholungsorten und Heilbädern in der geltenden Fassung vom 
11.9.2024 wird die Ernennung Eltens zum Erholungsort auf den 18.09.1979 datiert, so dass die Ver-
leihung der Urkunde Anfang Oktober offiziell den krönenden Abschluss des Anerkennungsver-
fahrens darstellte und das Ergebnis öffentlich präsentierte.2

Abb. 1.: Artikel über die Verleihung der Urkunde
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Orte, die ein Erholungsort werden möchten, müssen dabei eine Vielzahl an strikten Anforderun-
gen erfüllen und werden gründlich auf diese überprüft. Der Deutsche Heilbäderverband e.V. und 
der Deutsche Tourismusverband e.V. definieren sie u.a. wie folgt:

„Erholungsorte sind bioklimatisch begünstigte Orte, die auch während Wochenendaufent-
halten eine Regeneration ermöglichen sollen. Hierzu ist ein Ortscharakter nötig, der salutoge-
netischen, d.h. gesundheitsfördernden und nicht auf Erkrankungsbehandlungen fokussierten 
Zielsetzungen dient. Zugleich soll dort zum verstärkten Aufenthalt im und um den Ort animiert 
werden, wozu vom Erholungsort Einrichtungen vorzuhalten sind, die den Bedürfnissen von Über-
nachtungsgästen umfassend entsprechen. […]“ Das Beherbergungsgewerbe ist in Erholungs-
orten von besonderer Bedeutung und sollte daher qualitativ hochwertig sein. Dies gilt sowohl 
für die angebotenen Unterkünfte als auch für die verfügbaren Campingplätze. Es sollen Un-
terkünfte in Hotels, Gasthöfen, kleineren Beherbergungseinrichtungen und Privatzimmern, mit 
mindestens 100 Schlafgelegenheiten (inkl. Campingplätzen) in Erholungsorten vorhanden sein 
und die Mehrzahl dieser Betriebe sollte ihre Ausstattungs- und Servicequalität durch entspre-
chende Ergebnisse offizieller Qualitäts- bzw. Klassifizierungsmaßnahmen nachweisen können.3  
Ebenso spielt die Natur eine übergeordnete Rolle für die Klassifizierung als Erholungsort. Die 
bereits landschaftlich bevorzugten und klimatisch begünstigten Orte oder Ortsteile sollten auf-
grund ihrer geographischen Lage, ihrer naturnahen Umgebung und der generell besseren Um-
weltqualität möglichst geringe Umweltbeeinträchtigungen wie Verkehr, Lärm oder Immissio-
nen ausgesetzt sein. Als besonders störend wird dabei eine ausgedehnte und/oder besonders 
auffällige Verkehrs-, Industrie- und Gewerbeinfrastruktur betrachtet.4 Dem entgegen sollen 
neben der hochwertigeren Beherbergung eine moderne, durchgängig gepflegte touristische 
Infrastruktur und ein modernes gepflegtes Ortsbild stehen, die auf die Bedürfnisse der Gäste 
ausgelegt sind. Dazu gehören u.a. ein gut ausgeschildertes Wander- und Radwegenetz, dass 
sich möglichst in regionale und/oder überregionale Netze integrieren sollte, Kultur- und Frei-
zeitprogramme, eine zertifizierte Touristen-Information und eine ausreichende Ausschilderung 
touristischer Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Eine Ausrichtung auf erholungssuchende 
Gäste muss erkennbar sein und sollte durch bspw. beruhigte Verkehrszonen, Lärmschutzmaß-
nahmen, Kulturveranstaltungen, sowie ein vielfältiges Gesundheits-, Bewegungs- und Sport-
angebot unterstützt werden.5

Des Weiteren müssen wissenschaftliche Gutachten erstellt und vorgelegt werden, um als Er-
holungsort anerkannt zu werden. Diese Gutachten müssen in regelmäßigen Abständen zum 
Nachweis der bestehenden Verhältnisse erneut in Auftrag gegeben werden, insbesondere Gut-
achten zum Bioklima und der Luftqualität sind dabei ausschlaggebend.6
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Abb. 2.: Erlass des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 18.09.1979, der Hoch-
elten als Erholungsort anerkennt
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Abb. 3.: Zeichnerische Darstellung des Erholungsgebietes aus dem Ministerialblatt vom 7. 
Juli 1980

Der Verleihung der Urkunde war ein jahrelanges Verfahren vorangegangen, wobei es eigent-
lich das ursprüngliche Ziel war erneut die staatliche Auszeichnung als „Luftkurort“ zu erhalten. 
Bereits im Jahr 1943 – während des Krieges – wurde Elten aufgrund einer Klimauntersuchung  
der Kurortkreisklimastelle vom Präsidenten des Reichsfremdenverkehrsverbandes das Recht 
verliehen, diese Bezeichnung zu führen.7 Nach dem Krieg und der Zeit der niederländischen Ver-
waltung, unmittelbar nach der Rückgliederung der Gemeinde an Deutschland, wurde erneut 
ein Antrag auf Anerkennung als Luftkurort gestellt. Diese konnte jedoch nicht sofort ausgespro-
chen werden, da zunächst eine Klimabeobachtung bzw. Klimabestätigung erfolgen musste. 
Diese wiederum konnte bis in Jahr 1972 nicht durchgeführt werden, da der Verein zur Förderung 
des Kurortklimadienstes und der Kurortklimaforschung e.V., dem die Gemeinde Elten beige-
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war, nicht über ausreichende Messeinrichtungen verfügte, um die zahlreichen Anträge zügig zu 
bearbeiten.8 Nachdem die benötigte Messung durchgeführt wurde, hatte sich daraufhin 1972 
der Gemeinderat, der damals noch eigenständigen Gemeinde, dazu entschieden erneut einen 
Antrag auf Anerkennung des gesundheitsfördernden Charakters zu stellen. Jedoch hatten sich 
die staatlichen Anforderungen an einen Luftkurort seit 1943 sehr verändert. Am 5. Oktober 1972 
besuchte daher Verkehrsdirektor Pflugradt die Gemeinde und inspizierte sie auf Herz und Nie-
ren. Dabei stellte er fest, dass sowohl Hoch-, als auch Niederelten die Anforderungen für die 
Anerkennung nicht erfüllte. 

Verkehrsdirektor Pflugradt schilderte die Situation in Elten im Jahr 1972 wie folgt:

„Im Augenblick sind weder in Hochelten noch in Niederelten die für einen Luftkurort erforderli-
chen Einrichtungen vorhanden. Der Ortscharakter beider Ortsteile entspricht noch nicht dem ei-
nes Kurortes; insbesondere fehlt es an geeigneten Hotel- und Restaurationsbetrieben, die für die 
Unterkunft und Verpflegung länger bleibender Kurgäste geeignet sind. 
Die Abwässerentsorgung (sic!) ist im Bau. Vorhanden sind eine Schul-Schwimmhalle am Rande 
des Eltenberges, ein Minigolfplatz auf dem Eltenberg und ein umfangreiches Waldgelände, das 
z.Zt. mit größeren Privatvillen bebaut wird. Der Inhaber des Kurhotels auf dem Eltenberg und die 
Gastwirte in Niederelten sind, wie Herr Gemeindedirektor Ingenhorst bestätigte, für eine Förderung 
des Fremdenverkehrs wenig aufgeschlossen. Es fehlt ein größerer Hotelbetrieb (60 – 80 Betten).
Die Auffassung des Herrn Gemeindedirektors, durch die Bestätigung bzw. staatliche Verleihung 
der Artbezeichnung „Luftkurort“ bessere Chancen für den Ausbau des Ortes und die Ansiedlung 
größerer Hotelbetriebe und Fremdenverkehrseinrichtungen zu erhalten, ist irrig. Der Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) wird nach seiner Verordnung (HeiKuVo) nur solche Orte 
als Luftkurort anerkennen, die die erforderlichen Voraussetzungen hinsichtlich des Kurortcharak-
ters und der Kureinrichtungen erfüllen und bereits über einen größeren Kurgastverkehr, d.h. län-
ger bleibender Kurgäste, verfügen. […] Die Planungen der Gemeinde, die dem Unterzeichneten 
vorgelegt wurden, sahen zwar einen Ausbau des Eltenberges als Kurbezirk vor, werden jedoch mit 
Sicherheit erst in 4 bis 5 Jahren ausgeführt sein können. Es besteht die Gefahr, daß während die-
ser Zeit der Eltenberg besiedelt ist, sofern nicht ein Baustop (sic!) das noch verfügbare Gelände 
für den Kurbezirk sicherstellt.
Ich sehe demzufolge auf Grund (sic!) der noch fehlenden Voraussetzungen im Augenblick keine 
Aussicht, daß einem Antrag der Gemeinde Elten bzw. des Kurbereichs Hochelten auf Anerken-
nung als Luftkurort stattgegeben wird. Dennoch habe ich – wie Herrn Gemeindedirektor Ingen-
horst zugesagt – der Besichtigungskommission des Landesfachbeirats empfohlen, die Ortsbe-
sichtigung in Elten durchzuführen.“9

Trotz dieser ersten Absage, blieb das Ziel Luftkurort zu werden bestehen. Es wurden 1975 zwei 
Gutachten in Auftrag gegeben, die beide verifizierten, dass Elten die Vorgaben erfüllte. Die von 
Verkehrsdirektor Pflugradt angeprangerten Missstände wurden in den nachfolgenden Jahren 
sukzessive behoben und die Situation verbessert, so dass die Bestätigung als Luftkurort in greif-
bare Nähe rückte. Doch bereits 1977 wurde deutlich, dass sich die Vorgaben und Gesetze für die 
Verleihung des Prädikates „Luftkurort“ in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich verschärfen 
würden und Elten dann die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen könnte. Somit wäre der Antrag 
vermutlich erneut zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund diskutierte der Ortsausschuss für 
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Elten intensiv darüber, ob die Bezeichnung „Luftkurort“ angestrebt werden und der Antrag da-
für eingereicht werden sollte oder ob sich Elten mit der Bezeichnung „Erholungsort“ erst einmal 
zufriedengeben solle.10

Abb. 4.: Ausschnitt aus der Rheinischen Post vom 29.01.1976

Abb. 5.: Artikel der NRZ vom 02.02.1977 bezüglich der Idee der einstweiligen Zurückstellung 
des Prädikates „Luftkurort“
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Abb. 6.: Artikel über die Diskussionen im Ortsausschuss aus der NRZ vom 05.02.1977

Letztlich fiel jedoch die Entscheidung zugunsten des Erholungsortes aus. Die Mehrheit der Mit-
glieder des Eltener Ortsausschusses waren dafür, zunächst den sicheren Titel eines Erholungs-
ortes zu beantragen und nicht auf die vermeintliche Bezeichnung Luftkurort zu spekulieren und 
im Falle einer Ablehnung ganz ohne Prädikat dazustehen. Immerhin lockt auch die Bezeich-
nung als ein „staatlich anerkannter Erholungsort“ Besucher an und fördert somit das örtliche 
Gaststätten- und Unterkunftsgewerbe. Seit 1979 trägt Elten nun den staatlich anerkannten Ti-
tel „Erholungsort“. Dieses Jahr wurde erneut eine Anerkennung als Luftkurort angestrebt und 
die Voraussetzungen wurden erfüllt. Somit soll Elten nun dieses Jahr tatsächlich wieder Kurort 
werden.11 Das nächste Ziel ist jedoch schon gesetzt: Die nächsthöhere Anerkennung als Kneipp-
kurort. Benannt nach Sebastian Kneipp, einem Hydrotherapeuten und Naturheilkundler, der die 
heilende Wirkung von Wasserkuren und Wassertreten populär machte. Erste Voraussetzungen 
dafür sind bereits erfüllt.
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„Das Angebot reicht von der Kleinschwimmhalle mit zahlreichen Kursen, dem Barfuß- und Na-
turerlebnispfad, den Kneipp-Tret- und Armbecken, den Outdoorsportgeräten, dem Balancier-
feldern, den Baumelbänken, dem Erlebnis- und Sinnespark, einem ausgedehnten grenzüber-
schreitenden Wander- und Fahrradwegenetz im Grenzgebiet Eltenberg/Bergherbos bis hin 
zu zahlreichen Veranstaltungen und Mitmach-Angeboten des aktiven Kneippvereins, wie z.B. 
Kräuterwanderungen und Entspannungskurse.“12

Abb. 7.: Postkarte mit Sehenswürdigkeiten des Luftkurortes Elten, o.D

Abb. 8.: Postkarte mit dem Motiv des Kurhauses am Eltenberg, o.D
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